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Oer bloße Verdacht oder Vermutungen seitens der unterstüt
zenden Person reichen nicht aus« An dieser Stell© soll be
reits auf den “Gemeinsamen Standpunkt zur Anwendung das §
98 StGB“2, verwiesen werden, der unter anderem festlegt, wann 
und unter welchen Voraussetzungen die oben genannten sub
jektiven Bedingungen erfüllt sind, die hier speziell aus 
der Sicht möglicher Beihilfe gegeben sein müssen«
Da sich aus den die Spionagetätigkeit gemäß § 98 StGB un
terstützenden Handlungen in der Praxis oftmals Mittäter
schaf tshandlungan entwickeln und somit di© Beihilfe, die 
Form dar Mittäterschaft durch schlüssiges Verhalten als mög
liche Alternativen zur bisherigen Praxis tangiert, wurden 
im l. Teil der Arbeit auch solche Handlungen katalogisiert, 
die unter Beachtung aller Umstände Mittäterschaft gemäß §
98 StGB begründen und somit in der darauffolgenden Erörte
rung zur Beihilfe ausgegrenzt werden können, wobei entspre
chend auf solche Handlungskomplexe Bezug genommen werden 
kann.

1, Katalog zu Erscheinungsformen von Handlungen, mit denen 
die Anwerbung von Spionen oder (und) deren Tätigkeit un
terstützt wird _______

Bei der Darstellung der Erscheinungsformen unterstützender 
Handlungen wird stets davon ausgegangen, was in den zugrunde 
liegenden Untersuchungsvorgängen der HA IX/I zweifelsfrei 
festgestellt und vor Gericht bewiesen worden konnte, Dia er
folgte rechtliche Wertung fließt dabei nicht in die Dar
stellung ein. Sie ist Gegenstand der Erläuterungen zur Rechts
praxis, die dem Handlungskatalog folgen.

i" “Gemeinsamer Standpunkt des Obersten Gerichts der DDR,des 
Militäroberstaatsanwaltes der DDR, der Hauptabteilung Mili
tärgerichte des Ministeriums der Duatiz und der Hauptabtei
lung Untersuchung des MfS zur Anwendung des § 98 StGB unter 
konsequenter Berücksichtigung der Abgrenzungskriterien zu den 
Tatbeständen §§ 97 und 99 StGB bei der stratrechtlichen Ver
folgung von Spionageangriffen imperialistischer Geheimdienste"


